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Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:

Bürgermeisterin Altentreptow 214762
1. Stellvertreterin Altentreptow 210050
der Bürgermeisterin
2. Stellvertreterin Daberkow 039991/30382
der Bürgermeisterin

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.
Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der  E.ON edis AG anrufen: 0180/4551111!
Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung bitte den Bereitschaftsdienst der GkU mbH anru-
fen: 03961/257333!

Stadt Altentreptow
Amt für zentrale Dienste 

Bericht der Bürgermeisterin 
zur Stadtvertretersitzung 
der Stadt Altentreptow am 02. Juni 2010

Sehr geehrter Herr stellv. Bürgervorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
verehrte Gäste,
in gewohnter Weise möchte ich Sie über wesentliche Schwer-
punkte informieren, die sich in dem Zeitraum der Sitzung vom
10. März dieses Jahres bis zur heutigen Sitzung zugetragen ha-
ben.
In der März-Sitzung hat die Stadtvertretung der Stadt ihre Zu-
stimmung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2010 gegeben. Die
damit zugrunde liegende Haushaltsplanung wurde beschlossen
und ist Arbeitsgrundlage für dieses Haus-haltsjahr. 

Haushalt hat oberste Priorität.
Ein Thema, das selten so hautnah zu spüren war, wie es derzeit
der Fall ist.
Mit Schreiben vom 17. März hat der Landkreis Demmin als un-
tere Rechtsaufsichtsbehörde den beschlossenen und vorliegen-
den Haushalt akzeptiert und entsprechende Hinweise gegeben.
Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass bei Planung die
Kreisumlage noch mit 46 % v. H. der Umlagegrundlage veran-
schlagt ist. Der tatsächliche Prozentsatz der Kreisumlage be-
läuft sich aber auf 44 % v. H., somit stehen der Stadt bei der
Haushaltsführung 2010 noch finanzielle Mittel in Höhe von
86.600,- EUR zur Verfügung, diese Summe ist der allgemeinen
Rücklage zuzuführen, um den Mindestbestand in der allgemei-
nen Rücklage wieder vorzuhalten.
Bis zum heutigen Tage hat die Stadt Altentreptow noch keine
Kassenkredite in Anspruch genommen.
Der Finanzplan weist aber für die kommenden Haushaltsjahre
Fehlbeträge aus, sodass der Konsolidierungskurs weiterhin ver-
folgt werden muss.
Positiv zu erwähnen ist die Feststellung, dass die Wirtschafts-
pläne der Wohnungsgesellschaft - GWA - sowie der Wärmever-
sorgung - WDG - den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
Mecklenburg-Vorpommern entsprechen.
Bestimmt ist es für Sie interessant zu wissen, dass wir vom
Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-
mern - Außenstelle Neustrelitz - ein Schreiben erhalten haben,
datiert 19. Mai 2010, zur Baumaßnahme ŒSanierung Sporthalle
Altentreptow - Am Klosterberg•. 
In diesem Schreiben wurde uns mitgeteilt, dass nun die Bear-
beitung der Verwendungsnachweisprüfung zum Einsatz der För-
dermittel abgeschlossen ist. Im Ergebnis der Prüfung wurde
festgestellt, dass der vorgeschriebene Verwendungszweck er-
reicht, und dass die bewilligten Zuwendungen zweckentspre-
chend eingesetzt wurden. Im Ergebnis dessen werden wir noch
einen Betrag von 1.000 EUR erhalten.
Allerdings wurde diese Mitteilung unter den Vorbehalt eventuel-
ler Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofes Mecklen-
burg-Vorpommern gestellt.
Sie sehen an diesem Beispiel, dass Maßnahmen, die mit Inan-
spruchnahme öffentlicher Fördermittel durchgeführt werden, ei-
ner langfristigen und sehr tiefgründigen Mittelverwendungsprü-
fung unterzogen werden. In diesem konkreten Fall liegt der
Zeitraum von der Eröffnung der sanierten Sporthalle am Klo-
sterberg bis zur bedingt abgeschlossenen Prüfung der Förder-
mittel bei etwa 6 Jahren.
Herzlichen Dank für die gute verantwortungsbewusste und ver-
netzte Abstimmungsarbeit, die ich in diesem Falle mit allen be-
teiligten Ämtern erleben durfte.
Lassen Sie mich noch einen kleinen Überblick bezüglich des
Kosten- und Sanierungsbedarfes geben, der aus dem Winter
2009/2010 resultiert.
Entgegen der geplanten Summe, die für den Winterdienst in
Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung stand, steht ein tatsächli-
cher Bedarf in Höhe von 45.000 EUR, also 20 TEUR wurden
zusätzlich benötigt, um die Straßen und Wege von Schnee und
Eis zu befreien. Die Herstellung der Verkehrssicherungspflicht,
sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für Fußgänger war in diesem
Winter nur unter schwierigen Bedingungen zu leisten. Das Be-
räumen und Abstumpfen der Verkehrsflächen konnte aufgrund
der ungewöhnlich hohen Schneemengen nur bedingt erfolgen
und setzte voraus, dass Prioritäten festgelegt wurden.
Wenn auch von dem einen oder anderen gewünscht, aber der
Winterdienst konnte nicht überall an erster Stelle sein. Darum
möchte ich von dieser Stelle allen am Winterdienst beteiligten
Verantwortlichen nochmals meinen herzlichen Dank ausspre-
chen. Gleicher Dank gilt auch allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die in verständnisvoller Weise der Situation gegenüber
standen.
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Bezüglich der Frostschäden in den Straßenbereichen darf ich
Ihnen mitteilen, dass sich die Schäden in Grenzen hielten und
die Kosten dafür doch sehr zurückgegangen sind.
Haben wir im Jahr 2007 noch 44.197,- EUR benötigt, im Jahre
2008 31.177,- EUR, im Jahre 2009 12.404,- EUR, so sind es im
Jahr 2010 nur noch 6.348,- EUR.
Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass in dem gesam-
ten Straßennetz der Stadt Altentreptow und in den Ortslagen
während der vergangenen Jahren eine außerordentliche Quali-
tätsverbesserung erfolgt ist. Viele Straßen wurden vollkommen
neu gebaut oder auch angemessen saniert.
Auch in diesem Jahr werden weitere Straßen saniert. Dabei ist
an erster Stelle der letzte Teil der Oberbaustraße zu benennen,
der sich konkret von der Ecke Mühlenstraße bis zur Einfahrt
Rathausstraße erstreckt. Dazu hat es in der Zwischenzeit einige
Irretationen gegeben, die aber grundsätzlich geklärt werden
konnten. Sowohl im Bauausschuss wurden dazu ausgiebige In-
formationen erteilt
als auch in Einzelgesprächen mit interessierten Mitbewohnerin-
nen und Mitbewohnern besprochen.
Nach Fertigstellung der Oberbaustraße schließt sich die Sanie-
rung der Kirchengasse und der Mühlengasse an. Inwieweit der
kommende Winter hierbei die Arbeiten erschwert, kann aus
heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden.
Die Sanierungsarbeiten an der Reitbahn verlaufen planmäßig.
Bisher hat es keine außergewöhnlichen Umstände gegeben, die
den Bauablauf behinderten.
Aus derzeitiger Sicht könnte mit der Fertigstellung im Sommer
2010 - so wie geplant - zu rechnen sein. Damit haben wir ein
weiteres Quartier unserer Stadt, das aus historischer Sicht sehr
bedeutungsvoll ist, wieder in die Ursprungsform
zurückgeführt, sodass es möglicherweise für die anliegenden
Grundstückseigentümer Impuls sein kann zur Gestaltung des
eigenen Anwesens.

Unsere größte Baumaßnahme ist natürlich die Sanierung der
Kooperativen Gesamtschule am Standort Pestalozzistraße. 
Die Dacheindeckung ist beendet. In Folge des Winters hat es in
diesem Bereich zeitliche Verzögerungen gegeben, die durch
niemanden zu beeinflussen waren. Das hat den Baufortschritt
zurückgeworfen. Derzeit wird die gesamte Außenfassade mit
fachgerechter Wärmedämmung versehen - als energetischer
Teil der Sanierung.
Des Weiteren sind am Wärmleitungssystem der Heizungsanla-
ge fachgerechte Veränderungen erforderlich. Aufgrund der lan-
gen Heizperiode haben sich auch hier einige Verzögerungen er-
geben. 
Selbstverständlich haben die Bauunternehmen in Abstimmung
mit der Schulleitung bei der Ausführung der handwerklichen
Leistungen darauf Rücksicht genommen, dass der Schulbetrieb
in erträglicher Weise durchgeführt werden konnte. 
Der besondere Blick richtete sich dabei auf die Abiturprüfungen,
sodass an diesen Tagen möglichst keine Lärmbelästigung ent-
steht.
Der Bauausschuss hat sich eingehend über den weiteren Ver-
lauf der Baumaßnahmen informiert und plädiert dafür, dass mit
den nun gegebenen Voraussetzungen die Grundlagen für eine
zukunftsorientierte Bildungseinrichtung in Altentreptow vorhan-
den sind.
Mit den im Haushalt vorhandenen 1,7 Mio. Euro werden wir
nicht alle erforderlichen Maßnahmen für die Ausgestaltung und
allumfassende Sanierung des Gebäudes durchführen können,
wir werden aber einen erheblichen Schritt weiter kommen zur
Sicherung des Schulstandortes Altentreptow.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf einen guten
Verlauf der vor uns liegenden Stadtvertretersitzung.

Ordnungs- und Sozialamt

Öffentliche Bekanntmachung 

Mit Beschluss der Schulkonferenz der Grundschule Altentreptow vom 19.05.2010 und der Beschlussfassung der Stadtvertretung Alten-
treptow am 02.06.2010 wird folgende Aufnahmekapazität gemäß der Schulkapazitätsverordnung Mecklenburg-Vorpommern für die
Grundschule Altentreptow bekannt gemacht:

Aufnahmekapazität der Grundschule Altentreptow 
gemäß Schulkapazitätsverordnung Mecklenburg-Vorpommern

Träger Stadt Altentreptow
Gebäude: Schulgebäude mit Turnhalle und Pavillon
Besonderheiten: An dieser Schule gibt es in der Regel feste Klassenräume. Ausnahmen Sonderunterrichtsräume.

An der Grundschule Altentreptow werden Diagnoseförderklassen unterrichtet.
Aus diesem Grund kann der Orientierungswert gemäß der Schulkapazitätsverordnung M-V von 1,9 qm/Schü-
lerarbeitsplatz unterschritten werden.
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Der Klassenraum 10 ist als Computerkabinett ausgestattet. Der Klassenraum 14 wird regelmäßig als Projektraum genutzt.

Zügigkeit:
€ Klassenstufen DFK: Zweizügigkeit (momentan einzügig)
€ ab Klassenstufe 1 - 4: Dreizügigkeit (momentan zwei- und dreizügig)

Altentreptow, 30.04.2010

Ordnungs- und Sozialamt

Öffentliche Bekanntmachung

Mit Beschluss der Schulkonferenz des Gymnasiums mit Regionaler Schule Altentreptow (Kooperative Gesamtschule mit gymnasia-
ler Oberstufe) vom 19.05.2010 und der Beschlussfassung der Stadtvertretung Altentreptow am 02.06.2010 wird folgende Aufnah-
mekapazität gemäß der Schulkapazitätsverordnung Mecklenburg-Vorpommern für das Gymnasium mit Regionaler Schule Alten-
treptow bekannt gemacht:

Aufnahmekapazität des Gymnasiums mit Regionaler Schule Altentreptow (Kooperative Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe) gemäß Schulkapazitätsverordnung Mecklenburg- Vorpommern

Träger: Stadt Altentreplow
Gebäude: Haus I (T12)
Besonderheiten: An dieser Schule gibt es keine festen Klassenräume. Die Schüler werden in den entsprechenden Fachräumen

unterrichtet. Ein Teil des Unterrichtes findet in Kursen statt. Zudem wird in Haus II eine offene Ganztagsschule
geführt.
Aus diesem Grund kann der Orientierungswert gemäß der Schulkapazitätsverordnung M-V von 1,9 qm/Schü-
lerarbeitsplatz unterschritten werden.

Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume an der Grundschule Altentreptow vorgehalten:
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Gebäude: Haus I (Hauptgebäude)
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Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume am Haus I vorgehalten:

Gebäude: Haus II
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Stadtverwaltung Altentreptow
Fundbüro

Bekanntmachung

Zum Zwecke der Ermittlung der Empfangsberechtigen wird fol-
gendes bekannt gegeben.
In der Zeit vom 27.04.2010 bis 15.06.2010
sind folgende Fundgegenstände im Fundbüro abgegeben worden.

1 Digital-Kamera
1 BaseCap Marke ŒBarbie•

Die Empfangsberechtigen sind aufgefordert ihre Rechte bis zum
02.08.2010 im Fundbüro der Stadtverwaltung Altentreptow, Rat-
hausstraße 1 in 17087 Altentreptow, Zimmer 007, anzumelden. 

Satzung der Stadt Altentreptow 
über die Wärmeversorgung der Grundstücke
und den Anschluss an die öffentliche 
Fernwärmeversorgungsanlage 
wurde am 02. Juni 2010 beschlossen

Die Stadt Altentreptow hatte bereits durch Satzung vom
19.05.1993 und in der 1. Änderungssatzung vom 20.06.1996
über den Anschluss und die Benutzung des leitungsgebundenen
Energieträgers öffentliche Fernwärmeversorgung entschieden.
Zwischenzeitlich haben sich sowohl die technischen Bedingun-
gen vor Ort als auch die gesetzlichen Regelungen geändert und
machen eine erneute Anpassung der Satzung erforderlich.
Insbesondere galt es, den Einsatz von regenerativen Energien
im Satzungsgebiet zu ermöglichen. Der Verlauf der Grenzen
des Satzungsgebietes war an einigen Stellen zu präzisieren und
musste an anderen Stellen auf Grund der Versorgungsmöglich-
keiten verändert werden.
Das Versorgungsgebiet Karlsplatz/Klosterberg ist nach Abbau
der Erzeugeranlage in diesem Gebiet hinfällig geworden.

Bauamt
Stadt Altentreptow

Satzung der Stadt Altentreptow 
über die Wärmeversorgung der 
Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Fernwärmeversorgungsanlage

- Fernwärmesatzung -

Aufgrund der §§ 1 ff. Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) i. d. F.
der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2009 (GVOBl. M-V S. 687), hat die Stadtvertretung der Stadt
Altentreptow vom 02.06.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines
(1) Die Stadt Altentreptow betreibt als öffentliche Einrichtung die
Fernwärmeversorgung. Diese dient dem Schutz der Luft und
des Klimas als natürlichen Grundlagen des Lebens. Zu diesem
Ziel soll die Fernwärmeversorgung dadurch einen Beitrag lei-
sten, dass insbesondere durch den Einsatz der Kraft-Wärme-
Kopplung und Erreichung eines möglichst hohen Versorgungs-
grades bei globaler Betrachtung unter Einbeziehung ersparter
Kraftwerksleistungen an anderer Stelle der Ausstoß von Schad-
stoffen einschließlich klimaschädlicher Kohlendioxid-Emissionen
im Vergleich zu einer Wärmeversorgung mit Einzelfeuerungsan-
lagen verringert werden.
(2) Die Stadt Allentreptow darf die Durchführung der Wärmever-
sorgung einem Wärmeversorgungsunternehmen übertragen.
Die Verantwortung der Stadt als Trägerin der öffentlichen Ein-
richtung ŒWärmeversorgungŽ bleibt davon unberührt.
(3) Art und Umfang der Fernwärmeversorgungsanlagen, den
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Erneuerung sowie
Art und Zustand des Wärmeträgers bestimmt die Stadt Alten-
treptow.
(4) Die Wärmeverbrauchsanlagen auf den Grundstücken wer-
den mit Wärme für Raumheizung, Warmwasserbereitung und
allen sonstigen geeigneten Verwendungszwecken versorgt.
(5) Wärmeträger für die Versorgungsanlagen ist Heißwasser.

Des Weiteren werden folgende Sonderunterrichtsräume am Haus II vorgehalten:

Zügigkeit:
€ Klassenstufen 5 und 6: Vier- Zügigkeit, maximal Fünf- Zügigkeit (wird zur Zeit 3- zügig geführt)
€ ab Klassenstufe 7- Regionalschulteil: Zwei- Zügigkeit, maximal Drei- Zügigkeit
€ ab Klassenstufe 7- Gymnasialschulteil: Zwei- Zügigkeit, maximal Drei- Zügigkeit
€ hier muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Angaben zur Zügigkeit auf die momentane Situation (zwei Standorte) be-

ziehen



Treptower Tollensewinkel … 8 … Nr. 07/2010

§ 2 
Versorgungsgebiet
Das Versorgungsgebiet des Fernwärmenetzes liegt innerhalb
der in der Anlage 1 textlich beschriebenen Grenzen. Seine Lage
ergibt sich aus dem dieser Satzung als Anlage 2 beigefügten
Übersichtsplan.

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Eigentümer eines im Versorgungsgebiet gelegenen
bebauten oder bebaubaren Grundstücks ist, vorbehaltlich der
Einschränkung in § 4 berechtigt zu verlangen, dass sein Grund-
stück an die Fernwärmeversorgung angeschlossen wird (An-
schlussrecht). Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die an eine betriebsfertige öffentliche Fernwärme-
leitung angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentli-
che Fernwärmeleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks
oder auf dem Grundstück verlaufen,
(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks an
die Fernwärmeversorgungsanlagen haben die Anschlussneh-
mer das Recht, die benötigten Wärmemengen aus den Fern-
wärmeversorgungsanlagen zu entnehmen (Benutzungsrecht).

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechtes
(1) Ist der Anschluss wegen der besonderen Lage des Grund-
stücks oder aus sonstigen technischen oder wirtschaftlichen
Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden oder sind
dafür besondere Maßnahmen und Aufwendungen erforderlich,
kann der Anschluss versagt werden. Dies gilt nicht, wenn der
Antragsteller sich bereit erklärt, neben dem Anschlusspreis
auch die entstehenden Mehrkosten für den Bau und gegebe-
nenfalls für den Betrieb zu tragen. In diesem Fall hat er auf Ver-
langen angemessene Sicherheit zu leisten.
(2) Sind die Gründe, die zur Versagung des Anschlusses ge-
führt haben, fortgefallen, ist nach den Vorschriften dieser Sat-
zung zu verfahren.

§ 5 
Anschlusszwang
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks, das durch eine Straße
(Weg, Platz) erschlossen ist (§ 3 Abs. 1), in der sich eine be-
triebsfertige Fernwärmeleitung befindet, ist verpflichtet, sein
Grundstück an die Fernwärmeversorgung anzuschließen, so-
bald es mit einem Gebäude oder mit mehreren Gebäuden be-
baut ist, oder mit einer Bebauung begonnen wird und auf ihn
Wärmeverbrauchsanlagen betrieben werden sollen.
(2) Die Stadt gibt öffentlich bekannt, welche Straßen mit be-
triebsfertigen Versorgungsleitungen versehen sind. Mit Ablauf
eines Monats nach erfolgter öffentlicher Bekanntgabe ist der
Anschlusszwang wirksam.
(3) Werden an öffentlichen Straßen, die noch nicht mit Versor-
gungsleitungen ausgestattet sind, aber später damit versehen
werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der
Stadt alle Einrichtungen für einen späteren Anschluss vorzube-
reiten. Das Gleiche gilt, wenn bereits bestehende Bauten durch
An- und Umbau wesentlich geändert werden sollen.
(4) Diejenigen Grundstücke, welche bereits vor Inkrafttreten der
Satzung der Stadt Altentreptow über den Anschluss und die Be-
nutzung des leitungsgebundenen Energieträgers Fernwärme
vom 19.05.1993 eine emissionsarme Heizungsanlage betrieben
haben und deshalb vom Anschlusszwang befreit waren, bleiben
unberührt.
(5) Gleichermaßen unberührt bleiben diejenigen Grundstücke,
welche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung bereits über eine
emissionsarme Heizungsanlage verfügen und diese unverän-
dert weiter nutzen.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 dieser Satzung.

§ 6 
Benutzungszwang
(1) Der gesamte Wärmebedarf im Sinne von § 1 Abs. 4 ist aus-
schließlich aus den Fernwärmeversorgungsanlagen zu entneh-
men.
(2) Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeerzeugungsanla-
gen für den in § 1 Abs. 4 der Satzung genannten Verwendungs-
zweck sind nicht gestattet.

§ 7 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Für Bauwerke, deren Warmwasser- oder Heizenergiebedarf
oder beides durch regenerative Energien (wie z. B. Erd-
und/oder Solarwärme) teilweise oder ganz gedeckt werden sol-
len, wird Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang in
dem Maße, als dieses durch die Versorgung durch regenerative
Energien ersetzt werden kann, erteilt.
Für sogenannte ŒNullenergie-Häuser• wird eine Befreiung vom
Anschluss- und Benutzungszwang erteilt.
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist in-
nerhalb eines Monats nach schriftlicher Aufforderung zum An-
schluss schriftlich bei der Stadt Altentreptow zu beantragen und
unter Beifügung der erforderiichen Unterlagen zu begründen.
(3) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang wird
widerruflich oder befristet erteilt.
(4) Als nicht immissionsarm sind anzusehen:
- Kohle-, Koks- und Holzheizungen.
Der Betrieb von Kaminen, die in erster Linie nicht der Raumhei-
zung dienen, bleibt von dieser Vorschrift unberührt.
Für Bauwerke, die am Tag des Inkrafttretens dieser Satzung
a) bereits fertig gestellt sind und keine immissionsarme Ener-

gieverbrauchsanlage haben,
b) im Bau befindlich sind und für die keine immissionsarme

Energieverbrauchsanlage genehmigt ist, wird bis zur not-
wendigen Erneuerung der eingebauten oder eingeplanten
Energieverbrauchsanlage, jedoch höchstens für einen Zeit-
raum von 8 Jahren seit Inkrafttreten dieser Satzung bzw.
Fertigstellung der genehmigten Energieverbrauchsanlage
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt.

Für Ölheizungsanlagen gilt eine unbefristete Befreiung bis zur
Notwendigkeit der technischen Erneuerung.

§ 8 
Kreis der Verpflichteten
Die sich aus dieser Satzung für den Eigentümer ergebenden
Rechte und Pflichten gelten entsprechend auch für die dinglich
Nutzungsberechtigten. Mehrere Verpflichtete haften als Ge-
samtschuldner

§ 9 
Anschluss an Fernwärmeversorgungsanlagen
(1) Der Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlagen ist
vom Verpflichteten bei der Stadt Altentreptow bzw. der von ihr
eingesetzten Betreibergesellschaft zu beantragen.
Bei Neubauten ist der Antrag gleichzeitig mit dem Antrag auf
Baugenehmigung zu stellen.
(2) Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf privatrechtlicher
Grundlage. Die Bedingungen des Versorgungsverhältnisses
richten sich nach der Verordnung über allgemeine Bedingungen
für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom
20.06.1980 (BGBl 1 Seite 743) in der jeweils geltenden Fas-
sung, den ergänzenden Bestimmungen für die Femwärmever-
sorgung der Stadt Altentreptow bzw. des Betreibers bzw. nach
den allgemeinen Wärmelieferungsverträgen für Industriekunden
der Gemeinde und den technischen Anschlussbedingungen für
den Anschluss an das Fernwärmenetz.
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§ 10 
Begriff des Grundstücks
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der
Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, sofern auf dieser Wärme verbraucht
wird.

§ 11 
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Altentreptow über den
Anschluss und die Benutzung des leitungsgebundenen Energie-
trägers Fernwärme vom 19.05.1993 sowie die I. Änderungssat-
zung zur Satzung der Stadt Altentreptow über den Anschluss
und die Benutzung des leitungsgebundenen Energieträgers
Fernwärme vom 20.06.1996 außer Kraft.

Altentreptow, 03.06.2010

Anlage 1 der Satzung

Zur Satzung der Stadt Altentreptow über die Wärmeversorgung
der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Fernwär-
meversorgungsanlage
-Fernwärmesatzung-

1. Versorgungsgebiet Stadt
- Aus der Heizzentrale Jahnstraße 10

In Richtung Norden:
Südseite Bahnhofstraße von der Einmündung Westphalstraße
bis Bahnhofstraße 27 schließt die Nordseite der Bahnhofstraße
Nr. 15 und 16 ein und endet auf dem unbebauten Gelände hin-
ter dem ehemaligen Krankenhaus und der Bahnhofstraße 16
In westlicher Richtung:
Bahnhofstraße 24 bis Einmündung Feldstraße.
Verläuft in der Feldstraße bis Nr. 14 und schließt den östlichen
Teil der Jahnstraße bis Fichtestraße einschließlich Jahnstraße
7a ein. Sie schließt die Fichtestraße ein und verläuft bis zur
Bahnlinie unter Einschluss des Geländes der Autobahnpolizei
und verläuft von dort in Richtung Süden bis zum Anfang der
Teetzlebener Straße.
Südliche Richtung:
Von der Teetzlebener Straße bis zur Bebauungsgrenze der
Stadt in südlicher Richtung.  Entlang dieser bis zum Ende des
Grundstücks der Kooperativen Gesamtschule.
In östlicher Richtung:
Von dem Gelände der Kooperativen Gesamtschule, hinter dem
8. Mai bis Nr. 6 knickt dort in Richtung Holländer Gang ab und
schließt diesen in westliche Richtung von Nr. 2 bis Einmündung
Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Verläuft von dort in der Rudolf-
Breitscheid-Straße unter Einschluss der nördlichen Seite bis zur
Papenbeck und entlang des Stadtgrabens bis Westphalstraße
Nr. 18. Von dort auf der in die Westphalstraße unter Einschluss
der westlichen Seite bis zur Einmündung der Bahnhofstraße.
Innerhalb des Anschlussgebietes Pestalozzistraße, Straße der
Zukunft, Teetzlebener Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße von Nr.
12 bis Einmündung Holländer Gang, die Feldstraße, die Post-
straße, die Friedonstraße, die Westphalstraße.

Anlage 3

Bekanntmachung des 
Jahresrechnungsergebnisses der 
Gemeinde Burow für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 17.06.2010 der Bürger-
meisterin für die Haushaltsführung und die Anordnung von
über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im
Jahr 2009 die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2009:
1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:

in der Einnahme 1.168.929,95  
in der Ausgabe 1.168.929,95  

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 1.773.660,34  
in der Ausgabe 1.773.660,34  

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffent-
lich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der Juli-Ausgabe.
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Altenhagen 
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.05.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 440.100 EUR
in der Ausgabe auf 440.100 EUR

und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 70.400 EUR
in der Ausgabe auf 70.400 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 13.600 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 13.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 44.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

Gemeinde Altenhagen

gez. Range
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der Juli-Ausgabe. 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Offenlegung

Nach § 11 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern - Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2002 (GVOBl.
M-V S. 524), geändert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom
01. August 2006 (GVOBl. M-V S. 634) ist das Liegenschaftska-
taster so zu führen, dass es den Anforderungen des Rechtsver-
kehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft an ein Basisinformati-
onssystem (§ 2 Abs. 1) gerecht wird.
Das Kataster- und Vermessungsamt Demmin hat im Rahmen
der Datenqualifizierung die Flurkarte(n)

Gemarkung: Bartow Groß Below Pritzenow 
Flur: 1 - 3 1 - 2 1 - 2

bezüglich der tatsächlichen Nutzungen, der Gebäude und der
Lagebezeichnungen aktualisiert.

Im Zuge dieser Datenqualifikation ist die zum Teil geometrisch
fehlerhafte Darstellung in der Flurkarte teilweise entzerrt und
verbessert worden.
Diese Erneuerung des Liegenschaftskatasters wird nach § 13
Absatz 5 VermKatG durch Offenlegung bekannt gegeben. Die
Frist für die Offenlegung beträgt einen Monat.
Der digitale Datenbestand wird ab Montag, dem 12.07.2010, für
die Dauer eines Monats in den Diensträumen des Landkreises
Demmin - Kataster- und Vermessungsamt -, Reitweg 1, 17109
Demmin während der allgemeinen Geschäftszeiten offengelegt.
Mit Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der digitale Datenbestand
an die Stelle der bisherigen Flurkarte.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Angaben in dem digitalen Datenbestand kann inner-
halb eines Monats nach Beendigung der Offenlegung Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim Landrat des Landkreises Demmin, Adolf-
Pompe-Str. 12 - 15, 17109 Demmin, einzulegen.

Demmin, den 17.06.2010

Bekanntmachung nach § 3a Satz 2, 
2. Halbsatz des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2010

Die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens
Trostfelde hat den Antrag gestellt, die im Maßnahmenplan Teil
IV dargestellten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im
genannten Bodenordnungsverfahren im Sinne des Flurbereini-
gungsgesetzes zu bauen.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz Mecklenburg-Vorpommern als Genehmigungsbehörde
hat eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c
des UVPG in Verbindung mit Nummer 16.1 der Anlage 1 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (BGBl. I
S. 2350) durchgeführt. Die Prüfung hat zu dem Ergebnis ge-
führt, dass von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine Umweltverträglich-
keitsprüfung ist daher nicht erforderlich.
Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbst-
ständig anfechtbar.
Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in Verbin-
dung mit dem Flurbereinigungsgesetz entscheiden.



Nr. 07/2010 … 11 … Treptower Tollensewinkel

Betr.: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über

die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gemäß § 3 Absatz 1 und Beteiligung der

Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher

Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB über den

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03

der Gemeinde Wolde ŒBiogasanlage Wolde

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wolde hat in öffentli-

cher Sitzung am 15.09.2009 für den im anliegenden Übersichts-

plan gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstellung eines

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 mit der Bezeich-

nung ŒBiogasanlage Wolde• beschlossen.

Der gefasste Beschluss hat folgenden Wortlaut:

1. Für das in der beigefügten Anlage dargestellte Gebiet soll der

vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 03 ŒBiogasanlage Wolde•

gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)

aufgestellt werden. Im Plangebiet liegen Teilflächen des Flur-

stücks 69/1 der Flur 2 innerhalb der Gemarkung Wolde.

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch die Festsetzung ei-

nes sonstigen Sondergebietes ŒEnergiegewinnung aus Bio-

masse• gemäß § 11 Absatz 2 Baunutzungsverordnung (BauN-

VO) den Betrieb der im Plangebiet vorhandenen Biogasanlage

über die gesetzliche Privilegierungsgrenze von 500 kWel hinaus

mit bis zu 800 kWel planungsrechtlich zu sichern.

2. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz

1 BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffent-

lichkeit durchzuführen.

3. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4

Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.

4. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ist orts-

üblich bekannt zu machen (§ 2 Absatz 1 BauGB).

Der Beschluss vom 15.09.2009 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1
Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2686) bekannt gemacht.

Anlage zur Amtlichen Bekanntmachung
Zeichnung: Geltungsbereich des vorzeitigen Bebauungsplan

Nr. 03 ŒBiogasanlage Wolde•, ohne Maßstab:

Gemeinde Wolde
Die Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung

Betr.: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Absatz 1 und Beteiligung der
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange gemäß § 4 Absatz 1 Bau GB über die
2. Änderung des Flächennutzungsplans der
Gemeinde Wolde

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wolde hat in öffentlicher
Sitzung am 15.09.2009 für den im anliegenden Übersichtsplan
gekennzeichneten Geltungsbereich die 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Wolde beschlossen.

Der gefasste Beschluss hat folgenden Wortlaut:
1. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wolde soll für das

Gebiet östlich der bestehenden Rinderhaltungsanlage geän-
dert werden.

Der Änderungsbereich betrifft das in der Anlage 1 dargestell-

te Gebiet im Außenbereich. Erfasst werden Teilflächen des

Flurstücks 69/1 der Flur 2, Gemarkung Wolde. Die Änderung

erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetz-

buch (BauGB) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.

03 ŒBiogasanlge Wolde•. Die bisherige Darstellung als Flä-

che für die Landwirtschaft soll in ein Sondergebiet ŒEnergie-

gewinnung aus Biomasse• geändert werden.

2. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, die gemäß § 3 Absatz 1

BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der Öffentlich-

keit durchzuführen.

3. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Ab-

satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB durchzuführen.

Gemeinde Wolde
Die Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung
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4. Der Beschluss zur Aufstellung der Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Absatz
1 BauGB).

Der Beschluss vom 15.09.2009 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1
Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585) bekannt gemacht.

Anlage zur Amtlichen Bekanntmachung
Zeichnung: Geltungsbereich der 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplans der Gemeinde Wolde, 
ohne Maßstab:

Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung

Gemeinde Wolde

2. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Wolde

(Geltungsbereich vgl. nebenstehenden Planausschnitt)

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, 
§ 3 Abs. 1 BauGB

Ziel/Zweck: Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wolde
soll für das Gebiet östlich der bestehenden Rinderhaltungsanla-
ge geändert werden.
Der Änderungsbereich betrifft das in der beigefügten Anlage 1
dargestellte Gebiet im Außenbereich. Erfasst werden Teilflächen
des Flurstücks 69/1 der Flur 2, Gemarkung Wolde. 

Die Änderung erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3
Baugesetzbuch (BauGB) zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 03 ŒBiogasanlage WoldeŽ. Die bisherige Darstellung als
Fläche für die Landwirtschaft soll in ein Sondergebiet ŒEnergie-
gewinnung aus Biomasse• geändert werden.

Sie haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen, in-
dem Sie die Pläne und Vorentwürfe einsehen und nach Erläute-
rung der Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung Äuße-
rungen hierzu abzugeben. Das Anhörungsergebnis wird in die
weitere Planung einfließen.

Zeit: Dienstag, 20. Juli 2010, 19.30 Uhr

Ort: Versammlungsraum des Bürgerhauses, 
Gutshof Nr. 07, 17091 Wolde

Wolde, 21. Juni 2010

Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung

Gemeinde Wolde

Bebauungsplan Wolde Nr. 03 
ŒBiogasanlage Wolde•

(Geltungsbereich vgl. nebenstehenden Planausschnitt)

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, 
§ 3 Abs. 1 BauGB
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Ziel/Zweck: Ziel des Bebauungsplans ist es, durch die Festset-
zung eines sonstigen Sondergebietes ŒEnergiegewinnung aus
Biomasse• gemäß § 11 Absatz 2 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) den Betrieb der im Plangebiet vorhandenen Biogas-
anlage über die gesetzliche Privilegierungsgrenze von 500 kWel
hinaus planungsrechtlich zu sichern.
Sie haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen, in-
dem Sie die Pläne und Vorentwürfe einsehen und nach Erläute-
rung der Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung Äuße-
rungen hierzu abzugeben. Das Anhörungsergebnis wird in die
weitere Planung einfließen.

Zeit: Dienstag, 20. Juli 2010, 19.00 Uhr

Ort: Versammlungsraum des Bürgerhauses,
Gutshof Nr. 07, 17091 Wolde

Wolde, 21. Juni 2010

Der Wasser- und Bodenverband
ŒObere Havel/Obere Tollense• informiert:

Unterhaltungsarbeiten
an den Gewässern II. Ordnung

Im Zeitraum Mitte Juli bis Ende November 2010 führt der
Wasser- und Bodenverband ŒObere Havel/Obere Tollense• die
Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern II. Ordnung durch.
Der Unterhaltungsablauf richtet sich im Wesentlichen nach den
Baufreiheiten auf den landwirtschaftlichen Flächen im Territorium.
Auf der Grundlage des Landeswassergesetzes Mecklenburg-
Vorpommern, §§ 60 und 66 wird in diesem Zusammenhang
noch einmal auf die Duldungspflichten der Eigentümer hinge-
wiesen.
Den ausführenden Firmen ist freier Zugang zu den Gräben zu
gewährleisten. Weiterhin sind Zäune, Begrenzungen und andere
Hindernisse für diesen Zeitraum aus dem Unterhaltungsbereich
zu entfernen.

A. Kloth
Geschäftsführerin 

Zur Information 
an die Bürger der Gemeinde Burow 

Auf der Sitzung der Gemeindevertretung Burow am 19.05.2010
wurde festgelegt, dass die Straßenreinigungssatzung der Ge-
meinde Burow noch einmal im Amtsblatt veröffentlicht wird, um
nochmals auf die Einhaltung der o. g. Satzung hinzuweisen.

Ordnungs- und Sozialamt

Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Burow

Auf der Grundlage der §§ 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Februar 1994 und 50
des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG M-V) vom 13. Januar 1993 wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung vom 16.11.1995 folgende Sat-
zung erlassen.

§ 1
Reinigungspflicht
(1) Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen Stra-
ßen sind zu reinigen. Einzelne, außerhalb der geschlossenen
Ortslage gelegene Straßen oder Straßenteile sowie die anlie-
genden Grundstücke, die in geschlossener oder offener Bau-
weise zusammenhängend bebaut sind, sind in die Reinigungs-
pflicht einzuschließen. 
Öffentliche Straßen sind solche, die dem öffentlichen Verkehr
nach dem Straßen- und Wegegesetz oder dem Bundesfernstra-
ßengesetz gewidmet sind. 
(2) Reinigungspflichtig ist die Gemeinde Burow. 
Sie reinigt die Straßen, soweit die Reinigungspflicht nicht nach
Maßgabe der §§ 2 und 4 übertragen wird. 

§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigung folgender Straßenteile wird auf die Eigentü-
mer der anliegenden Grundstücke übertragen:
a) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg ausge-

wiesenen Gehwege, der Verbindungs- und Treppenwege
und des markierten Teils des Gehweges, der durch Kraft-
fahrzeuge mitbenutzt werden darf.

b) Radwege, Trenn-, Baum- und Parkstreifen sowie sonstige
zwischen dem anliegenden Grundstück und der Fahrbahn
gelegene Teile des Straßenkörpers.

c) Fahrbahnrinnen und Bordsteinkanten.
d) Die halbe Breite bei verkehrsberuhigten Straßen.
(2) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 
1. den Erbbauberechtigten.
2. den Nutznießer, sofern er das gesamte Grundstück selbst

nutzt.
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das gesamte

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist. 
(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht
zu erfüllen, so hat er eine geeignete Person mit der Reinigung
zu beauftragen.
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde Burow mit de-
ren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle überneh-
men. Die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange
wirksam, wie eine ausreichende Haftpflichtversicherung für den
Dritten besteht und nachgewiesen ist. 
(5) Eine zusätzliche Reinigung durch die Gemeinde Burow be-
freit die Reinigungspflichtigen nicht von ihren Pflichten. 

§ 3
Art und Umfang der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 ge-
nannten Straßenteile einschließlich der Beseitigung von Abfäl-
len, Laub und Hundekot. 
Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen, wenn dadurch der
Straßenverkehr behindert, die nutzbare Breite von Geh- und
Radwegen eingeschränkt wird oder wenn die Kräuter die Stra-
ßenbeläge schädigen. 
(2) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wild-
kräuterbeseitigung in Straßenrandbereichen nicht eingesetzt
werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem an-
liegenden Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen. 
(3) Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen nach
dem Grad der Verschmutzung und den Erfordernissen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung. Mindestens jedoch an jedem
zweiten Wochenende und einem Werktag vor einem Feiertag. 
Kehricht und sonstiger Unrat dürfen nicht auf Straßen und Stra-
ßenteilen abgelagert werden. Autowracks, nicht mehr fahrberei-
te Krafträder, Mopeds, Fahrräder oder sonstige unbrauchbare
Maschinen- oder Geräteteile dürfen nicht auf Straßen oder Stra-
ßenteilen abgestellt werden. 
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§ 4
Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und Glättebe-
seitigung
(1) Die Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßenteile wird
auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen.
1. Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg ge-

kennzeichneten Gehwege sowie die Verbindungs- und Trep-
penwege. Als Gehweg gilt auch ein begehbarer Seitenstrei-
fen oder ein für die Bedürfnisse des Fußgängerverkehrs
erforderlicher Streifen der Fahrbahn, wenn auf keiner Stra-
ßenseite ein Gehweg besonders abgegrenzt ist. 

2. die halbe Breite verkehrsberuhigter Straßen. 
(2) Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durchzuführen:
1. Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg ausge-

wiesenen Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr
erforderlichen Breite von Schnee freizuhalten und bei Glätte
mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit Salz, zu streuen.

2. Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist die
Schnee- und Glättebeseitigung bis zur Bordsteinkante vor-
zunehmen, sodass die Fußgänger die Verkehrsmittel vom
Gehweg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis errei-
chen und verlassen können. Ausgenommen von der Ver-
pflichtung der Schnee- und Glättebeseitigung sind alle Fahr-
gastunterstände und diejenigen Haltestellen, die sich nicht
auf dem Gehweg befinden. 

3. Schnee ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unverzüglich
nach beendetem Schneefall, nach 20.00 Uhr gefallener
Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu entfernen. Auf
mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen sind
die Schneemengen, die den Fußgängerverkehr behindern,
unter Schonung der Gehwegflächen zu entfernen. 

4. Glätte ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unverzüglich
nach ihrem Entstehen, nach 20.00 Uhr entstandene Glätte
bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Es sollen
nur abstumpfende Stoffe verwendet werden. Auftauende Mit-
tel dürfen nicht eingesetzt werden.

5. Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzen-
den Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, wo die-
ses möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. Auf Geh-
wegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung auf dem an das
Grundstück des Reinigungspflichtigen angrenzenden Teil des
Gehweges erfolgen. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf
nicht gefährdet werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungs-
anlagen und dem Feuerlöschwesen dienende Wasseran-
schlüsse sind freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dür-
fen Schnee und Eis nicht auf die Straße geschafft werden.

(3) § 2 Abs. 2 bis 5 gelten für Schnee- und Glättebeseitigung
entsprechend. 

§ 5
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus
verunreinigt, hat gemäß § 49 des Straßen- und Wegegesetzes
(StrWG M-V) die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne
schuldhaftes Verzögern zu beseitigen. Anderenfalls kann die Ge-
meinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseiti-
gen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen,
die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 
(2) Absatz 1 gilt auch für Verunreinigung durch Hundekot. 

§ 6
Grundstücksbegriff
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf
die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine wirtschaftliche Einheit bildet. 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gelten auch Grund-
stücke, die vom Gehweg oder von der Fahrbahn durch Gräben,
Böschungen, Mauern, Trenn-, Rand-, Seiten- und Sicherheits-
streifen oder in ähnlicher Weise getrennt sind, unabhängig da-
von, ob sie mit der Vorder- bzw. Hinter- oder der Seitenfront an
der Straße liegen. 

Als anliegendes Grundstück gilt auch ein Grundstück, das von
der Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trä-
gers der Straßenbaulast stehende, nicht genutzte unbebaute
Fläche getrennt ist, wenn es unmittelbar durch die Straße wirt-
schaftlich oder verkehrsmäßig genutzt werden kann oder wenn
von dem Grundstück eine konkrete, nicht unerhebliche Ver-
schmutzung der Straße ausgeht. 

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Reinigungspflicht bzw.
seiner Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung nach dieser
Satzung nicht nachkommt, insbesondere wer die in den §§ 2
und 4 genannten Straßenflächen nicht im erforderlichen Um-
fang oder der erforderlichen Art und Weise oder zur erforderli-
chen Zeit reinigt, vom Schnee räumt und mit geeigneten ab-
stumpfenden Mitteln streut und wer seine Reinigungspflicht
nach § 5 in Verbindung mit § 50 StrWG M-V verletzt, handelt
ordnungswidrig. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 des StrWG M-V mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden. 

§ 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Burow, 16.11.1995

gez. Dr. Bach 
Bürgermeisterin 

Arbeitseinsatz in der Gemeinde Burow

Am Samstag, den 19.06.2010 waren die Bürger der Gemeinde
Burow zu einem freiwilligen Arbeitseinsatz aufgerufen. Kern-
punkte waren in allen Ortsteilen die Straßenpflege sowie die
Pflege der Altglas- und Altpapiercontainerplätze. Hier wurden
Ausbesserungsarbeiten vorgenommen und für die nötige Sau-
berkeit gesorgt.
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Das Gebäude der ehemaligen Essenküche in Burow hat schon
seit Jahrzehnten ausgedient. Es ist zu einer Gefahrenquelle für
unsere Kinder geworden. Die Entrümpelung war lange überfäl-
lig. Die Gemeinde plant, dieses Gebäude komplett wegzurei-
ßen. Um Anregungen für die weitere Verwendung des Grund-
stückes wird hiermit gebeten. Am Containerplatz in Burow
wurden durch viele fleißige Helfer Sichtschutzzäune aufgestellt,
welche zu einem schöneren Dorfbild beitragen sollen. Sollte
sich dieses Projekt bewähren, wird diese Lösung auch in den
anderen Ortsteilen Anwendung finden, so die  Bürgermeisterin
Fr. Kurzhals.

Des Weiteren wurden durch den Einsatz der Freiwilligen Feuer-
wehr die Löschteiche gereinigt und das Unkraut entfernt. Auch
der Teich in Weltzin wurde vom Anglerverband gereinigt. Am
Eingang des Jugendklubs in Weltzin ist nun eine neue Zuwe-
gung vorhanden. Die Freiwilligen waren dort schon einen Tag
zuvor und einen Tag nach dem angesetzten Arbeitseinsatz zu-
gange. Dank der schweren Technik der Fam. Radünz ging die
Verlegung der großen Betonblöcke reibungslos.

Ein weiterer Angriffpunkt war die Instandhaltung des Holzspiel-
platzes in Burow. Hier waren viele freiwillige Helfer damit be-
schäftigt, den Spielplatz vom Unkraut zu befreien und neuen
Sand als Absturzsicherung zu verteilen. Besonderer Dank gilt
der Firma Gutsmilch GmbH für die Bereitstellung des Radladers.

Der Spielplatz ist nun um eine Attraktion reicher. Ein großes
Rohr läd die Kinder zum Spielen ein. Der Fertigbau wird in den
nächsten Tagen erfolgen.
Um die ganze Sache abzurunden und gute Laune zu verbreiten,
wurde der Vormittag von Musik von DJ Axel untermalt. Beim ab-
schließenden Feierabendbier waren alle guter Dinge  und so
wurde schon über einen weiteren Arbeitseinsatz im Herbst 2010
gesprochen. In Mühlenhagen, wo die Beteiligung prozentual am
höchsten ausfiel, ist man sich darüber einig, noch in diesem
Jahr ein Dorffest veranstalten zu wollen. 
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Fotos: Mönter

Auch die zahlreichen Einwohner, welche nicht an unserem Sub-
otnik teilnehmen konnten, aber diesen Tag für die Pflege der
Wege und Straßen vor ihrer eigenen  Haustür nutzten, sollen
nicht unerwähnt bleiben.  Allen fleißigen Helfern möchten wir
auf diesem Wege nochmals unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen. 

Kindertag in Altentreptow

Foto: Häusler

Die diesjährige Kindertagsfeier wurde wegen schlechten Wet-
ters in das Fritz-Reuter-Haus verlegt.
Die Angebote der Eventagentur ŒZwergenfeier•, die kurzfristig
und unkompliziert ihr Programm auf die neue Situation umstell-
te, wurden von den Kindern mit Begeisterung aufgenommen.
Die Kinder vergnügten sich bei Sport, Spiel und Spaß.
Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen fleißigen Helfern.

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt
Bereich Kultur, Sport,Tourismus

Kulturplan Juli/August 2010

bis 22.08. ŒVorübergehend. Bleiben.• - Fotografien aus Ru-
mänien - Burg Klempenow

bis 28.08. Akryl- und Emaillebilder - Helmut Senf - Galerie
Burg Klempenow

10.07. Sommerfest - Haus Catherine Seltz -
10.07. ŒChaos, Putzfrauen und Kommoden• - Theater

auf der Tenne in Wolkow, 19.30 Uhr 
10.07. Parkfest in Siedenbollentin
10.07 - 04.09.Ausstellung - Malerei, Skulpturen - Holm Heinke und

Michael de Maizière - kunstGUT Schmiedenfelde
14.07. Bibliothek - Klöncafé - Dr. Hückstädt stellt Fritz-

Reuter-Briefe vo,r 19.30 Uhr
17.07. Sommer- und Schützenfest in Grischow
17.07. ŒChaos, Putzfrauen und Kommoden• - Theater

auf der Tenne in Wolkow, 19.30 Uhr
23.07. Frühgeschichtliche und mittelalterliche Siedlungs-

spuren - Vortrag von Gerhard Stoll - Burg Klempe-
now, 19.00 Uhr

30.07. ŒRatatouille• - Film zum Thema ŒHumor ist, wenn man
trotzdem lacht• - Clubkino Burg Klempenow, 20.00 Uhr

August

01.08. Junge Philharmonie Köln - Burg Klempenow, 20.00 Uhr
01.08. Kaffeehausmusik mit Töpfermarkt ab 15.00 Uhr -

kunstGUT Schmiedenfelde 
05.08. Titus Waldenfels & Private Cash Group - Konzert

- Café in der Burg Klempenow, 20.00 Uhr
07.08. Festkonzert zum 10-jährigen Bestehen - kunst-

GUT Schmiedenfelde, 20.00 Uhr

Änderungen vorbehalten

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Tennentheaterzeit

Liebe Freunde des Theatera auf der Tenne,
nun ist es wieder einmal so weit,
es naht in Wolkow (b. Altentreptow) die Tennentheaterzeit. 
Mit dem Einstudieren und Proben machen ŒDie Unsichtbaren•
jetzt langsam Schluss - 
das neue Programm mit dem Titel ŒFamilien-Bande• steht fest -
und wir versprechen: ŒEs wird ein Theatergenuss!• 
ŒChaos, Putzfrauen und Kommoden• gibt es am Stück - 
das verspricht perfektes Theaterglück. 
An folgenden Tagen steht in der Tenne die Bühne bereit und die
Tische sind für Euch gedeckt:

Vorstellung: Sonnabend, 10.07.2010, um 19.30 Uhr,
Vorstellung: Sonnabend, 17.07.2010, ebenfalls um 19.30 Uhr.

Wir hoffen sehr, dass euch auch das Essen (mit Livemusik)
schmeckt!
Aber ohne Eintritt geht nichts los.
6 Euro müsst Ihr zahlen, aber das ist wirklich nicht viel ŒMoos•
Also, kommt nach Wolkow. Wir erwarten Euch! 

ŒDie Unsichtbaren•
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47. Parkfest in Siedenbollentin
mit Roland Kaiser (Double)

Wann? Sonnabend, den 10. Juli 2010
Beginn? 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen

Programm

- Flohmarkt für Groß und Klein 
(Anmeldungen unter 0151/26376214)

- Kita ŒDie Landmäuse• aus Siedenbollentin
- Stadtchor Altentreptow
- Tanzgruppen des Jugendclub Siedenbollentin
- Roland Kaiser the best Double-Show
- Schallmaienkapelle
- Verlosung 
- Fußballspielübertragung live
- Disco bis in die Morgenstunden
Für die Kleinen
- Hüpfburgen 
- Kinderquad 
- Wurfbude
- Bastelstraße
- Formel-1-Fahrsimulator
- Kinderschminken

Die Gemeinde Siedenbollentin
47. Parkfest in Siedenbollentin
am Sonnabend 10. Juli 2010 um ca. 16.00 Uhr

47. Parkfest in Siedenbollentin
mit Skatrunde am Vorabend

Wann? 09. Juli um 19.00 Uhr
Wo? Jugendclub Siedenbollentin
Einsatz? 8,00 EUR

Für das leibliche Wohl und 
schöne Sachpreise wird gesorgt.

Sommer- und Schützenfest 
am 17.07.2010in Grischow

Volles Programm mit vielen Highlights

16.07.2010  19.00 Uhr
Preisskat

17.07.2010 ab 09.30 Uhr
Böllerwecken, Umzug mit Fanfarenzug
Feuerwehrausscheid, Essen von der Gulaschkanone
Pokalschießen und Schießen für jedermann
Kaffee und Kuchen mit Tollensetaler Blasmusiker
Kinderbastelstraße, Ausstellung
Großer Boxkampf
ab 19.00 Uhr Eintritt 5,- EUR
Disko mit DJ Fetzer, Live-Band und Überraschungsprogramm

Veranstaltet durch Gastwirt Heiko Druse, Deep Insite Frank
Borchert, Schützenverein, Verein zur Erhaltung und Nutzung
Dorfkirche Grischow, Feuerwehr und Kulturgruppe Gemeinde
Grischow
Gefördert und gesponsert: Landkreis Demmin Kulturamt, Erd-
und Straßenbau Lauf, Fliesenlegermeisterbetrieb Oliver Lups,
Garten- und Kommunaltechnik Mewes, TTFG Wilfried Noß-
mann, Landwirtschaftsbetrieb Rienitz, Baukonzept Meißner u. a.

ŒAmtskurierŽ
Die Heimat- und Bürgerzeitung erscheint monatlich und wird kos tenlos an alle 
erreichbaren Haushalte verteilt, Auflagenhöhe: 6.889.

Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG,
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow,

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
Röbeler Straße 9, 
17209 Sietow, Tel. 039931/5790, 
Fax: 039931/579 30
http://www.wittich.de, 
E-mail: info@wittich-sietow-de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Altentreptow/Die Bürgermeisterin
Verantwortlich für den amtlichen Teil der weiteren amtsangehörigen Gemeinden: 
Der Amtsvorsteher
Verantwortlich für den außeramtlichen und den Anzeigenteil: 
Hans-Joachim Groß, Geschäftsführer
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betra-
ges für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesonde-
re auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist.
Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Far-
ben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unter-
schiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwieder-
gabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns
zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröf-
fentlichten Fotos, Bilder, Gra“ken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag.
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2010 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Kindertag in der Kita ŒRegenbogen•

So bunt, wie die Farben unseres Regenbogens sind, so bunt
sollte es auch am Kindertag bei uns zugehen. Das Wetter ließ
es in diesem Jahr überhaupt nicht zu, etwas für den Spielplatz
zu planen. Da unsere Eingangsbereiche so toll gestaltet sind, bil-
den sie eine wunderbare Kulisse für so manchen Auftritt. Schon vor
dem Kindertag, wurde unser Kindergarten geschmückt. Luftballons
aufgepustet und Tischdekoration angefertigt. Endlich war es so weit.
Nach einer fröhlichen Begrüßung wurde in allen Gruppen erst einmal ge-
frühstückt. So manches leckere Obstbüfett und vor allem selbst ge-
schmierte Schnitten schmeckten gleich noch mal so gut. Gleich nach
dem Frühstück gab es den ersten Höhepunkt: den Auftritt einer Kinder-
rockband. Mit Gitarre und flott gestylt ging es temperamentvoll los. Mit Lie-
dern wie •Ich hab ne• Zwiebel auf dem KopfŽ heizten sie allen mächtig ein.
Ein Westerntanz und zwei flotte Hip-Hop-Tänzer begeisterten
das Publikum. Rufe wie •ZugabeŽ erfüllte unsere Band gerne
und forderte auch gleich alle auf zum Mittanzen.
Natürlich war es keine richtige Rockband. Mit viel Liebe wurde
dieses Programm von Frau Schöttler und ihrer Gruppe vorberei-
tet unter Mitwirkung von Frau Gierz und Frau Roloff.
Ein ganz besonders gelungener Auftritt war der unserer Stargä-
ste Margot und Marion, die zu flotter Schunkelmusik ein Tänz-
chen aufs Parkett legten. Auch dieses Mal keine echten Stargä-
ste, sondern unsere Erzieher Frau Schöttler und Frau Gierz. 
Ein großes Dankeschön an die beiden.
Es hat Kindern und Erziehern viel Spaß gemacht. Nun folgte
erst einmal eine Eispause und Spiel oder Tanz in den Gruppen.

Fotos: Kita Regenbogen.

Aber der nächste Höhepunkt wartete schon. Von den Erziehern
war das Märchen ŒDer Wolf und die 7 Geißlein• vorbereitet wor-
den. Dazu hatten sich alle entsprechend verkleidet. Ganz be-
sonders originell sah unser Wolf aus. Die Kinder verfolgten ge-
spannt die Handlung und waren begeistert.
Das die Vorführungen bei den Kindern gut ankamen, zeigte der lang-
anhaltende Applaus, die Bravorufe, die Wörter: Zugabe, Zugabe und die
Stimmung bei den Kindern und Erziehern. Es war ein gelungenes Fest.

Ordnungs- und Sozialamt

Lernsoftware ŒDie Schlaumäuse• 
an Kita ŒUns Kinnerhus• übergeben

Am 21.06.2010 übergab der CDU- Landtagsabgeordnete Marc
Reinhardt an die Kinder der Kindertagesstätte ŒUns Kinnerhus•
in Altentreptow die Lernsoftware ŒDie Schlaumäuse•.
Die Lernsoftware fördert den frühkindlichen Sprachschrifterwerb
der Kinder. Auf einem virtuellen Spielplatz entdecken die Vor-
schulkinder die deutsche Sprache.
Selbstverständlich wurden ŒDie Schlaumäuse• sofort mit dem
Landtagsabgeordneten getestet, was für große Erheiterung
sorgte.
Wir wünschen viel Spaß beim virtuellen Lernen.

Foto: Ellgoth

Kindertag in der ASB-Kita ŒStorchennest•

Nachdem das Wetter es am 01.06.
nicht so gut mit uns meinte, und wir
unsere Spiele und Aktivitäten in die
Räume verlegen mussten, zog es die
Kinder und Erzieher am Samstag, dem 05.06., nach Schossow.
Dort feierten wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der
Feuerwehr und dem Sportverein den Kindertag bei strahlendem
Sonnenschein.
Flotte Rhythmen, Negerkusswurfmaschine, Hindernisbahn,
Gipsfiguren bemalen, Springburg und Wasserspritzen sorgten
für Spaß und gute Laune. Eine liebevoll gedeckte Kaffeetafel
und Grillwurst luden Kinder und Erwachsene zur Stärkung ein.
Ob Jung oder Alt, jeder kam an diesem Nachmittag auf seine
Kosten.

Weitere Bilder finden Sie auf Seite 22.
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Marktplatzfe sMarktplatzfe s

in Altentr ein Altentr e
Zum diesjährigen Marktplatzfest, das gan
ter stand, übernahmen die Kinder aus d
unseren Schulen einen wesentlichen Teil 
großem Erfolg präsentierten sich der Sp
die Kinder der KITA „Uns Kinnerhus“, v
Gruppe, das Schalmeienorchester und d
nenbild wurde von der Kunst AG der KG
Scheiner gestaltet.
Nicht nur auf dem Marktplatz herrschte 
Tollensestraße war bunt geschmückt un
Flohmarkt, der Jung und Alt anlockte.
Bereichert wurde das Fest von den Händ
Umland.

Ihnen und allen fleißigen Helfern ein he
gelungenes Fest.
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atzfest 2010 atzfest 2010 

tentreptowentreptow
est, das ganz im Zeichen von Fritz Reu-
inder aus den KITAS der Stadt und aus
ntlichen Teil der Programmgestaltung. Mit
sich der Spatzenchor der Grundschule,
nnerhus“, von der KGS die Line Dance
ester und die Gesangsgruppe. Das Büh-
AG der KGS unter Anleitung von Frau

z herrschte fröhliches Treiben. Auch die
chmückt und dicht besiedelt mit einem

anlockte.
n den Händlern  der Stadt und aus dem

fern ein herzliches Dankeschön für ein
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Abschlussfahrt der Vorschulgruppe

Am 15.06.2010 war es so weit, die Vorschulgruppe startete ihre
Abschlussfahrt. Gemeinsam mit den Hortkindern ging es nach
Neustrelitz zu den Schloßgartenfestspielen, um das Theater-
stück ŒPippi Langstrumpf• zu erleben.
Um 8.15 Uhr fuhr der Bus an der Kita vor. ŒWir fahren mit einem Rei-
sebus.• Welche Aufregung. Jeder nahm seinen Platz ein und los ging
es. In Neubrandenburg die ersten Fragen: ŒWann sind wir endlich da?•
In Neustrelitz angekommen, ging es zur großen Freilichtbühne.
Alle nahmen ihren Platz ein und warteten gespannt auf den Be-
ginn, nebenbei wurden die Rucksäcke geplündert.
Dann war es endlich so weit. Die Kinder verfolgten gespannt die
Geschichte von ŒPippi Langstrumpf• und mussten oft über ihre
Späße lachen.
In der Pause gab es für jedes Kind ein Eis.
Gegen 12.30 Uhr machten wir uns auf die Heimreise. Alle wa-
ren sehr geschafft, einige schliefen sogar im Bus ein.
In der Kita angekommen, erzählten sie den anderen von ihrem
eindrucksvollen Erlebnis.
Es war ein sehr schöner Tag. Wir möchten uns auch bei Frau Brey-
er und Herrn Schulz für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Klasse 4c auf großer Fahrt

Am 26.05.2010 waren wir, die Klasse 4c der Grundschule Alten-
treptow, in heller Aufregung. Heute war es soweit, die erste
Klassenfahrt stand bevor. Nach einer lustigen Zugfahrt und ei-
ner kurzen Autofahrt wurden wir in der Jugendherberge ŒScha-
bernack• in Güstrow herzlich begrüßt und durften unsere Zim-
mer beziehen. Später gab es einen Kreativnachmittag und am
Abend ging es zum Inselsee. Dort hat es allen gefallen. Den
nächsten Morgen haben wir auf der Bowlingbahn verbracht,
dort hat es allen viel Spaß gemacht, denn sogar die Lehrer ha-
ben mitgemacht. Am Nachmittag erwartete uns schönes Wetter
und das war auch gut so, denn ein Besuch im Natur- und Um-
weltpark Güstrow stand auf dem Programm. Dort haben wir viel
Interessantes über die Tiere erfahren. Das Beste war die Fütte-
rung der Braunbären. Mancher hat sich eine Münze als Anden-
ken geprägt. Am Abend gab es nochmal Schafe, Ziegen, Ha-
sen, Vögel, Meerschweinchen und Schildkröten anzusehen und
einige durften wir sogar streicheln. Danach wurden am Lager-
feuer Knüppelkuchen gebacken. Am nächsten Morgen waren
wir alle traurig, weil es schon wieder nach Hause ging. In Alten-
treptow wurden wir schon erwartet und hatten viel zu erzählen.
Es war eine gelungene erste Klassenfahrt!

Kim-Luisa Frede

Foto: GS Altentreptow

Eine Führung durch die Bibelausstellung

Am 22. Juni erlebten die Schüler der Klassen 3a, 3b sowie 4c
der Altentreptower Grundschule zwei interessante Stunden in
der St. Petrikirche in Altentreptow. In 4 Gruppen aufgeteilt erfuh-
ren sie an verschiedenen Stationen Wissenswertes über die Bi-
bel. Was ist die Bibel? 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 24.
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Seit wann können Menschen eigentlich schreiben? Worauf und
wie wurde geschrieben? Sind alle Bibeln gleich? Was ist der In-
halt der Bibel? Auf diese und viele andere Fragen gibt die Aus-
stellung Antworten. Zur Bibelausstellung gehört eine ŒGuten-
berg-Druckerpresse• in fast Originalgröße. Die Schüler durften
daran ausprobieren, wie zu Gutenbergs Zeiten gedruckt wurde.
Aufmerksam aber auch wissbegierig stellten sie bei den ver-
schiedenen Stationen Fragen oder ließen sich Dinge erklären.

Die Nachtwanderung der fünften Klassen

Am Donnerstag, dem 3. Juni 2010, führten die fünften Klassen
der KGS Altentreptow eine Nachtwanderung durch. Die Schüler
trafen sich aber bereits am Abend gegen 19.00 Uhr in ihren
Klassenräumen, die von den Schülern der 10. Klasse etwas ge-
spenstisch hergerichtet waren.

Ob beim Fußballspielenƒ  

ƒSackhüpfen und Eierlaufenƒ

Nun ging es bis 21.00 Uhr auf den Schulhof zu Sport und Spiel.
Höhepunkte dabei waren das Fußballturnier, eine Staffel mit
Sackhüpfen, Eierlauf und Dosenwerfen und zum Abschluss das
Tauziehen der Klassen gegeneinander. Wer sich nicht beteiligen
wollte, konnte Federball spielen oder in der Küche beim Backen
der Monsterpizza helfen. Andere spielten oder malten im Haus.
Dass es keine Langeweile gab, dafür sorgten als Helfer die
Schüler der Klasse 10d. 
Gegen 21.00 Uhr fand die Siegerehrung statt. Das Fußballtur-
nier gewann die Klasse 5b. Die Klasse 5a siegte beim Tauzie-
hen und in der Staffel. Beim Abendbrot mit Monsterpizza stärk-
ten wir uns erst einmal.

ƒGespenster gestaltenƒ

...oder Tauziehen - für alle war etwas dabei!
Fotos: A. Mülling
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Anschließend sahen wir in verschiedenen Räumen Filme, so
zum Beispiel den Film ŒCasper•. Auch eine Buchlesung fand
statt, in der es um eine Gruselgeschichte ging.
Langsam stieg die Aufregung, denn es wurde draußen dunkler.
Als erste Klasse wanderte gegen 22.45 Uhr die Klasse 5c los.
Danach folgten im Abstand von je 30 Minuten die Klassen 5b
und 5a. Wir gingen aus der Stadt hinaus auf einen Radweg, der
ziemlich lang ist und auf dem uns die Schüler der Klasse 10c
erwarteten. Allerdings konnten wir sie nicht erkennen, denn sie
hatten sich ganz schön was einfallen lassen, um uns zu er-
schrecken. Überall brannten Lichter und jemand schrie auf. Am
Ende des Radweges wurde danach viel erzählt und gelacht, bis
unsere Eltern uns abholten.
Dank dieser tollen Ideen wurde die Wanderung ein großer Er-
folg. Deshalb möchten wir uns bei den 10. Klassen noch einmal
bedanken, dass sie das ermöglicht haben.

Marie Vossel und Kim Patricia Kirsch, Klasse 5c
Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow
- Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe -

Endlich geschafft

Viel Lärm, bunte Luftballons und eine Menge Spaß - so gestal-
tete sich der letzte Schultag der 10. Klassen am 9.6.10. Bereits
um sechs Uhr morgens trafen sich die Schülerinnen und Schü-
ler, um die Schule einmal nach ihrem Geschmack zu schmük-
ken. Mit Luftballons, Absperrbändern und bunten Kostümen po-
stierten sie sich an der Straße. Traditionsgemäß musste jeder
Lehrer, der auf den Parkplatz wollte, einen kleinen Obolus zah-
len. Auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler wurden reich-
lich mit Haarspray und Rasierschaum bedacht. 

Bereits an den Bussen wurden die Schüler freudig empfangen.

Ein letztes gemeinsames Bild 

Neu gestrichene Bänke - das Geschenk an die Schule
Fotos: B. Pollow

Nach dieser Begrüßung konnten sich alle erst einmal erholen,
bevor es dann auf dem Schulhof weiterging. Ein Quiz wartete
auf Schüler und Lehrer, es mussten Scherzfragen beantwortet
werden. Die Lehrer gewannen dieses Duell knapp aber verdient.
Zum Abschluss eines jeden Jahrganges gehört natürlich auch
ein Abschiedsgeschenk. Die beiden 10. Klassen schenkten der
Schule neu geschliffene und gestrichene Bänke auf den beiden
Fluren im Haus II. Beide Klassen bedankten sich bei ihren Klas-
senlehrern und bedachten sie mit Geschenken.

Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow
- Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe -

Sport Frei!

Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen,
idealen Sportbedingungen also, fand am 15.05.2010 das Sport-
fest statt. Nachdem alle Wettkampfplätze eingerichtet waren und
die Akteure, Wettkampfrichter und Helfer begrüßt wurden,
schloss sich der erste Höhepunkt an. 

Spannende Kämpfe beim Staffellauf
Foto: B. Pollow

Die Staffelläufe der Klassenstufen 5 - 8! Nach Aufwärmphase
und mentalem Training begann die Klassenstufe 5. Bereits hier
zeigte es sich, dass jede Klasse um den Sieg kämpfen würde.
Immer eine halbe Runde liefen Jungen und Mädchen abwech-
selnd. Bei allen Klassenstufen gewannen die jeweiligen Klassen
souverän. Um die Plätze 2 und 3 wurden gerade in der Schluss-
phase heiße Zweikämpfe ausgetragen. Begleitet wurden die
Läufe natürlich durch die tolle Moderation von Herrn Blanck, der
es wieder einmal verstand, alle Läufer und Zuschauer zu moti-
vieren.
Nach diesem spannenden Auftakt begaben sich die einzelnen
Klassen an die jeweiligen Wettkampfstationen. Ein Dreikampf -
bestehend aus Weitsprung, Kugelstoßen bzw. Ball und Sprint -
war von den Sportlern zu meistern.
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Die Anstrengungsbereitschaft war groß, gab es doch für die er-
sten Drei Medaillen. Manch einer konnte sogar mehrfach auf
das Podest steigen und nicht nur mit einer Medaille den Sport-
platz verlassen. Paul Stübs (Klassenstufe 5) schaffte es mit sei-
nen Leistungen dreimal Gold zu erkämpfen! 
Ihm und allen anderen herzlichen Glückwunsch!

Platzierungen der Staffelläufe:

Klassenstufe 5
1. Platz 5c
2. Platz 5b
3. Platz: 5a

Klassenstufe 6
1. Platz 6a
2. Platz 6b
3. Platz 6c

Klassenstufe 7
1. Platz 7a
2. Platz 7c
3. Platz 7d

Klassenstufe 8
1. Platz 8a
2. Platz 8b
3. Platz 8d
4. Platz 8c 

Fotos: K. Schreck

Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow
- Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe -

Hurra, endlich geht es auf Klassenfahrt!

Vom 26. - 28. Mai fuhren wir, die Klasse 4a, ins Feriendorf ŒHin-
terste Mühle• nach Neubrandenburg. Wir wanderten dorthin und
bezogen unsere Zimmer. Nach dem Mittagessen begann unser
Indianerprojekt. Wir haben uns bemalen lassen und getrommelt.
Am besten gefiel einigen von uns das Bogenschießen. Am
zweiten Tag konnten wir uns die Zeit mit vielen Dingen vertrei-
ben: Wasseruntersuchungen, Pferdepflege und Reiten, eine Wald-
wanderung auf dem Barfußpfad und lustige Spiele standen auf dem
Programm. Am Abend wurde dann noch leckerer Knüppelkuchen
gebacken. Alle stellten fest: Die Klassenfahrt ist das Beste!

Die Schüler der Klasse 4a
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Neues von Fritz Reuter

Den volkstümlichsten Schriftsteller unseres Jahr-
hunderts, Fritz Reuter, hat der rühmlichst bekannte
Literaturhistoriker Karl Theodor Gaedertz in den
Büchern ŒReuter=Reliquien•, ŒReuter=Studien•,
ŒReuter-Galerie• und neuerdings in seinen zwei
reich illustrierten Bänden ŒAus Reuters jungen und alten Tagen•
(Verlag der Hinstorffschen Hofbuchhandlung, Wismar) so anmu-
tend und herzerfrischend geschildert, auf Grund bisher unge-
druckter Dichtungen, Briefe, persönlicher Erinnerungen u. s. w.,
daß der Wunsch, immer mehr über den wunderbaren Lebens-
lauf und Entwicklungsgang des großen Humoristen, sowie alles
aus seinem Nachlaß kennen zu lernen, berechtigt erscheint. Es
gereicht uns daher zur besonderen Freude. Neues von Fritz
Reuter bieten zu können, Dank dem liebenswürdigen Entgegen-
kommen des ausgezeichneten Forschers Professor Dr. Ga-
edertz.
Bekanntlich wurde unser Lieblingsautor in Stavenhagen in
Mecklenburg=Schwerin geboren. Einem seiner Schulkamera-
den, Schmidt, nachmals Gymnasialdirektor in Wittenberge,
schrieb er im November 1846: ŒIch habe Dich etwas über die
Gebühr alter Freundschaft hinaus auf Antwort warten lassen
müssen; aber nun will ich Dir doch heute für das treue Bewah-
ren dieser Freundschaft die Hand drücken. Du hast Recht, ich
halte viel von unserer Vaterstadt, wenn sie in dem Abendrot der
Erinnerung mir entgegen leuchtet; wenn ich aber Alles um und
in ihr in dem hellen Sonnenschein der Gegenwart betrachte, so,
fürchte ich, wird der Poet viel prosaischer und nüchterner dar-
über denken müssen, als der herzensgute Direktor des Witten-
berger=Gymnasiums. Es ist dort eitel Jammer und Elend, na-
mentlich im Bürgerstande. Gewerbsnot, Spaltung und ein
kümmerlicher Luxus, der aber doch groß genug ist, um die Leu-
te zu ruinieren ... Das Einzige, was ich dagegen tun konnte, ist
von mir gesehen; ich habe die Idee einer Spar- und Darlehens-
kasse unter den besseren Bürgern angeregt und zum guten
Gedeihen geführt ... Für Deine Familiennachrichten als Gegen-
gabe: ich habe 1851 die Tochter des Pastors Kunze (Luise) ge-
heiratet, bin darauf Preuße geworden, nach Treptow verzogen
und habe dort unter sehr ärmlichen Verhältnissen als Privatleh-
rer in Deinen Kram gepfuscht, erholte mich aber doch schon et-
was im Jahre 54 an den ŒLäuschen un Riemels•. 56 zog ich nach
Neubrandenburg und von dort Johannis v. J. nach Eisenach.

... Nun zu Deinem Ansuchen! Schon vor einigen Jahren, als die
Anforderungen wegen Polterabend und anderer Gelegen-
heits=Gedichte alles Maß überschritten und mir zu viel Zeit
raubten, erklärte ich, mich durchaus, selbst für meine besten
Freunde, nicht mehr darauf einlassen zu können ... Ließe ich
mich jetzt darauf ein, so zöge ich mir, abgesehen von der Inkon-
sequenz, den ganzen Bienenschwarm von Polterabend=Dekla-
rationen wieder auf den Leib ... Ich glaube. Du wirst mich trotz
dieser Ablehnung auch ferner in freundlichem Andenken in Dei-
nem treuen Herzen behalten.•
Manche jener heiteren Polterabend scherze, halb hoch-, halb
plattdeutsch, hat Gaedertz in seinen sehr lesenswerten Reu-
ter=Büchern zuerst mitgeteilt; unter den in seinem Besitz be-
findlichen noch unverötfentlichten sind wir in der Lage, ein Stück
auszugsweise bieten, zu können, das schon darum besonders
interessant ist, weil kein geringerer als Onkel Bräsig darin auf-
tritt:
Gun Abend, Korl, wo geht es Dich? 
Na, also immer noch à la bon cœur. 
Hier auf der Straße, draußen for die Dör
Da ist das Drängen fürchterlich. Die Menschheit sagt, sie woll•n
hier Stück• aufführen; 
Da dacht ich denn, sollst Dich auch importieren, 
du kennst den Bräutigam ja, und auch die Braut 
Hast Du zu Pferd ja cavallieren sehen, 
Und morgen werden sie getraut, 
Und wenn das geht, so würd es würklich gehen. 
Bei ihr hat mich das Herz im Leib gelacht. 
Sie hat zu Pferd sehr viel Furag• gemacht. 
Da hab ich denn bei mich gedacht, 
Sollst Dir bei ihr insenuwiren als Vertrauten, 
Du, Bräsig, hattest einmal drei Brauten -
Die hat er auch gehabt, doch nicht zur gleichen Zeit -
Ich glaub, es war von Nützlichkeit, 
Wenn Du, was Du in jungen Jahren 
In respektiver Hinsicht hast erfahren, 
So ganz pianoforte, ganz gelinde 
Den Beiden brächst als Angebinde. 
Nach ergötzlicher Schilderung der Irrfahrten des Bräutigams
schließt Bräsig: 
.... Aber nun genug! 
Sieh, dazumalen wärest Du noch jung. 
Und wenn Dein Trieb Dich treibt mal in die Weite, 
Dann regadire Die, die sitzt an Deiner Seite: 
Gieb ihr nen Kuß, so wie es muß, 
Und sage: •Nein, mein liebes Fieken, 
Ich will nich wieder durch die Länder strieken. 
Uns• Herr Gott hat im Fuß mir einen Wink gegeben. 
Ich soll von Stunn•s an häuslicher leben. 
Und Dich tat er mir denn noch presentieren, 
Daß ich mir sollt• ein Beispiel daraus gerieren; 
Denn, liebes Fieken, Du büst alle Zeit 
Die personifikalische Häuslichkeit.•

Einblicke in das Treptower Wochenblatt 
Knut Börner Juli 2010




























